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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schülerbeihilfengesetz 1983 geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 

der Anlage 25 Ausfertigungen eines Entwurfes betreffend ein Bundes

gesetz, mit dem das Schülerbeihilfengesetz 1983 geändert wird, samt 

dem Schreiben, mit dem dieser Entwurf dem Begutachtungsverfahren 

zugeführt worden ist, mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme. 

Beilage 

Wien, 9. März 1988 

Der Bundesminister: 

Dr. HAWLICEK 

A-I0\4 WIEN· MINORITENPLATZ 5 . POSTFACH 65 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom • • • • • • • • •  , .it dem das Schülerbeihilfen
gesetz 1983 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

�rtikel I 

Artikel II des SChülerbeihilfengesetzes 1983 , BGB1. Nr. 45 5 ,  zu

letzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 6 6 0 /1987, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 2 Abs.l Z 3 lautet: 

"3 . die gleiche Schulstufe noch nicht besucht hat; dies gilt 

nicht für den Fall der Wiederholung einer Schulstufe in 

einer höheren Schulart, die deshalb erfolgt, wenn der 

Schüler aus Platzgründen nicht in die beabsichtigte Schul

art aufgenommen werden konnte. " 

2. § 3 Abs.4 lautet: 

"(4) Das Einkommen eines Schülers, der seine Berufstätigkeit 

zur Aufnahme oder Intensivierung des Schulbesuches aufgegeben hat, 

ist zur Beurteilung der Bedürftig�eit nicht mehr heranzuziehen. Bei 

Aufgabe der Berufstätigkeit sind die LOhnsteuerkarten beim Schüler

beihilfenakt zu verwahren. " 

3 .  § 4 Abs. 4 lautet: 

"(4) Bei der Feststellung des Einkommens haben bis zum Höchst

ausmaß von in sgesamt 45 . 00 0  S jährliCh außer Betracht zu bleiben: 

1. Einkünfte aus Ferialarbeit von Schülern und Studenten; 

darunter sind Tätigkeiten, die ausschließ lich während der 

Ferien erfolgen, sowie Tätigkeiten, die überwiegend während 

der Hauptferien, keinesfalls jedoch länger als zwei Wochen 

außerhalb der Hauptferien durchgeführt werden, zu verstehen; 

2. Studienbeihilfen und Stipendien aller Art, wenn die Gewäh

rung mit keiner Verpflichtung zu einer Gegenleistung verbun

den ist. " 

4. § 4 Abs. 5 entfällt. 
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5 .  Im § 5 wird der Punkt nach Z 2 durch einen Strichpunkt er

setzt und folgende Z 3 angefügt: 

"3 . Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz, 

BGB1. Nr. 6 42/1973." 

6 .  Im § 6 tritt an die Stelle der Wendung "Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie" die Wendung "Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten". 

7. § 9 Abs. 1 lautet: 

" (1) Bei der Berechnung der Beihilfe ist von einem jährlichen 

Grundbetrag von 11.20 0 S auszugehen. " 

8. § 10 Abs. 1 und 2 lauten: 

" (1) Osterreichische Staatsbürger, die eine höhere Schule für 

Berufstätige besuchen und sich zum Zweck der Vorbereitung auf die 

Reifeprüfung gegen Entfall der Bezüge beurlauben lassen, oder ihre 

Berufstätigkeit nachweislich einstellen, haben - unabhängig von den 

im § 2 festgesetzten Voraussetzungen - für die der mündlichen Reife

prüfung unmittelbar vorangehenden sechs Monate, während derer sie 

daher die Berufstätigkeit nicht ausüben, für jeden dieser sechs 

Monate Anspruch auf eine Schulbeihilfe in folgender Höhe: 

1. bei ausschließlich nichtselbständigem Einkommen in der Höhe 

des letzten Monatsbezuges, 

2. in den übrigen Fällen in der Höhe eines Vierzehntels des 

Einkommens laut letztem zugestellten Einkommensteuer

bescheid, 

in beiden Fällen im Sinne des § 5 und ohne Familienbeihilfen sowie 

im H�chstausmaß von 5 .80 0 S. Die Berechnung nach Wochen ist zu

lässig, wobei 4, 3 Wochen als Monat zählen. 

(2) Der Höchstbetrag der besonderen Schulbeihilfe gemäß Abs. 1 

erhöht sich bei verheirateten Schülern, wenn der Ehepartner nicht 

berufstätig ist, um 3 .0 0 0  S, ferner für jedes Kind, für das der 

Schüler kraft Gesetzes Unterhalt leistet, um 1.0 0 0  S. " 

9. § 10 Ab s. 6 lautet: 

"(6 ) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeits

marktförderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsge

setzes 1977, so darf die Beihilfe gemäß Abs. 1 und 2 die Differenz 

zwischen der Leistung nach diesen Gesetzen und dem der Berechnung 

der Beihilfe gemäß Abs. 1 zugrundezulegenden Einkommen nicht über

steigen. " 

10 . In § 11 Abs. 1 tritt nach Z 4 an die Stelle des Punktes das 

Wort "oder" und wird folgende Z 5 eingefügt: 

"5 . sie wegen des Besuches einer land- oder forstwirtschaft

lichen SChule gesetzlich verpflichtet sind, in einem mit 

der Schule verbundenen Schülerheim zu wohnen." 
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11. § 11 Abs. 2 lautet: 

" (2) Bei. der Berechnung der Höhe der Heimbeihilfe ist von einem 

j�hrlichen Grundbetrag von 1 3 . 20 0  S auszugehen. "  

12. § 12 Abs. 2 und 3 lauten: 

" (21 Die Grundbetr�ge fUr die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen 

sieh um insgesamt 9. 5 0 0  S, wenn 

1. die leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schalers verstorben 

sind oder 
, 

2. der Schaler eine Schule fUr Berufst�tige besucht und sich 

durch eigene Berufst�tigkeit zur G�nze selbst erh�lt oder 

3 .  der SchUler eine sonstige unter § 1 fallende Schule besucht 

und sich vor Aufnahme dieses Schulbesuches durch vier Jahre 

zur G�nze selbst erhalten hat oder 

4. der SchUler verheiratet ist und weder mit einem leiblichen 

Elternteil (Wahlelternteil) noch mit einem leiblichen 

Elternteil (Wahlelternteil) seines Ehepartners im gemein

samen Haushalt lebt. 

(3 ) Die Grundbetr�ge fUr die SChul- und Heimbeihilfe erhöhen 

sich weiters um insgesamt 10 . 00 0  S, so ferne es sich beim SchUler um 

ein erheblich behindertes Kind im Sinne des Familienlastenaus

gleichsgesetzes 196 7, BGB1. Nr. 376 , in der geltenden Fassung 

handelt. " 

1 3 .  § 12 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Die Grundbetr�ge fUr die Schul- und He{mbeihilfe erhöhen sich 

weiters um insgesamt 3 . 20 0  S, wenn der Schüler die für die Beurtei

lung des ganstigen SChulerfolges gem�ß § 8 maßgebende Schulstufe mit 

Auszeichnung im Sinne der Vorschriften über die Leistungsbeurteilung 

fUr eine Schulstufe abgeschlossen hat. " 

14. Im § 12 Abs. 5 Z 2 lautet die Einleitung: 

"die 14. 0 0 0  S Ubersteigende Hälfte". 

15 . § 12 Abs. 6 erster Satz lautet: 

" (6 ) Die zumutbare Unterhalts leistung der leiblichen 

(Wahleltern) beträgt 

für die erst,e.n .44.0 0 0  S 0 vH 

fü'r die weiteren 5 0 . 0 0 0  S 20 vH 

fUr die weiteren 3 2. 00 0  S 25 vH 

für die weiteren 3 2. 0 0 0  S 25 vH 
fUr die weiteren Beträge 45 vH 

de r Bemessungsgrundlage. " 

Eltern 
. 1 ' 1 I' 
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16 . § 12 Abs. 8 lautet: 

"(8) Als zumutbare Unterhalts leistung des Eh egatten sind 3 0 vH 

des 42. 0 0 0  S übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage anzu

sehen. " 

17. § 12 Abs. 9 Z 1 lautet: 

"1. für jede Person, für die entweder einer der leiblichen 

Elternteile (Wahlelternteile) des Schülers, er selbst oder 

sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, 25 . 0 0 0  Si". 

18. § 12 Abs. 9 Z 3 lautet: 

"3 . Der Absetzbetrag gemäß Z 1 erh8ht sich weiters um 20 . 0 0 0  S, 

sofern es sich um ein erheblich behindertes Kind im Sinne 

des Familienlastenausgleichsgesetzes 196 7 handelt. " 

19. § 12 Abs. 10 und 11 lauten: 

" (10 )  Für Personen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1972 be

ziehen, ist deren Bemessungsgrundlage um 15 . 0 0 0  S zu vermindern. 

(11) Erhält der Schüler neben der SChul- und Heimbeihilfe nach 

diesem Gesetz ein Stipendium oder eine Schülerbeihilfe von anderer 

Seite, so ist die Schul- und Heimbeihilfe nach diesem Gesetz soweit 

zu kürzen, daß die Summe der Zuwendungen ohne Anrechnung des Betra

ges gemäß Abs. 4 die für ihn h8chstmögliche Schul- und Heimbeihilfe 

um nicht mehr als 10 . 0 0 0  S, bei Bezug nur der Schul- oder Heimbei

hilfe um nicht mehr als 5 . 0 0 0  S übersteigt. Beihilfen auf Grund des 

Studienförderungsgesetzes 1983 sind nicht auf Schul- und Heimbeihil

fen anzurechnen. "  

20. I m  § 13 Z 3 tritt an die Stelle der Wendung "Bundesminister 

für Gesundheit und Umweltschutz" das Wort "Bundeskanzler". 

21. Dem § 15 Abs. 1 wird angefügt: 

"Die Träger der Sozialversicherung haben über Ersuchen der im 

§ 13 angeführten Behörden die Arbeitgeber von Personen, deren Ein

kommen und Vermögen zur Ermittlung der Bedürftigkeit nachzuweisen 

ist, bekanntzugeben. " 

22. § 15 Abs. 5 vorletzter Satz lautet: 

"Die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht des § �8a der Bun

desabgabenordnung gilt auch für die in § 13 angefÜhrten Behörden 

sinngemäß." 
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23 . § 17 Abs. l lautet: 

n (1) Tritt während des Schuljahres, für das um die Schulbeihil
fe bzw. Heimbeihilfe angesucht worden ist, durch den Tod, eine 

schwere Erkrankung, die Pensionierung (Berentung) eines leiblichen 

Elternteiles (Wahlelternteiles) oder des Ehepartners des Schülers, 

wegen Krankheit, Unfall oder Erreichung der Altersgrenze oder durch 

Arbeitslosigkeit oder ein gleich schweres, von außen kommendes Er

eignis, ferner wegen Aufgabe oder Einschränkung der Berufstätigkeit 

durch den Schüler eine wesentliche Verminderung des Einkommens ein, 

kann die Erhöhung der Beihilfe bean tragt werden. Für derartige An

suchen sind § 3 Abs. 3 und 4 sowie die § §  14 bis 16 sinngemäß anzu

wenden. n 

24. Im § 24 tritt an die Stelle der Wendung nBundesminister für 

Gesundheit und UmweltschutzW das Wort nBundeskanzlern ersetzt. 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1988 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 

der Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst und der 

Bund�shebammenlehranstalten der Bundeskanzler, im übrigen der Bun

desminister für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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V o r  b 1 a t t 

Probleme: 

1. Die Geldwertentwicklung seit 1985 führt zu einer Einengung des 

Kreises der Bezieher von Schul- und Heimbeihilfen und zu einer 

Verminderung der gewährten Beihilfen. 

2. Die Kriterien zur Beurteilung der Bedürftigkeit führen manchmal ' 

zu unangemessenen Ergebnissen. 

Ziel: 

1. Erhöhung der SChul- und Heimbeihilfen und Vermeidung einer 

weiteren Einengung des Bezieherkreises. 

2. Verbesserung der sozialen Symmetrie bei der Beurteilung der 

Bedürftigkeit. 

I nhalt: 

1. Anhebung der Schul- und Heimbeihilfen, der Einkommensgrenzen und 

der Absetzbeträge entsprechend der GeldwertentwiCklung seit 1985. 

2. Verbesserung der Beurteilungskriterien für die Bedürftigkeit 

durch differenziertere Heranziehung der elterlichen Einkünfte und 

durch stärkere Berücksichtigung steuerlicher GestaltungsmögliCh

keiten. 

Alternativen: 

Zur ständigen Weiterentwicklung und Anpassung des Systems der Schul

und Heimbeihilfen bestehen derzeit keine gangbaren Alternativen. 

Kosten: 

Die im vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Änderungen des Schüler

beihilfengesetzes werden 1989 Mehraufwendungen des Bundes von rund 

55 Mio S erfordern. 
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ER L I U T E R UN GEN 

I. Allgemeiner Teil 

Das SChülerbeihilfengesetz aus dem Jahre 197 1 wurde jeweils im Ab

stand von zwei bis drei Jahren novelliert, um die in diesem Zeitraum 

angestiegenen Lebenshaltungskosten abzugelten und den Kreis der Be

zieher bei entspreChender Bedürftigkeit beizubehalten. Die Novellie

rungen erfolgten jeweils gleichzeitig bzw. in Anpassung zu den ent

sprechenden Vorschriften des Studienförderungsgesetzes, wobei vor 

allem die Maßstäbe für die Bemessung der Bedürftigkeit analog ge

staltet wurden, da nicht einzusehen ist, daß z. B. eine Familie hin

sichtlich der Feststellung der Bedürftigkeit unterschiedlich zu be

handeln ist, wenn ein Kind nach der Reifeprüfung eine Pädagogische 

Akademie, ein anderes ein Kolleg besucht (im ersten Fall findet 

nämlich das Studienförderungsgesetz, im zweiten Fall das Schülerbei

hilfengesetz Anwendung) . LedigliCh die Höhe der Beihilfen nach den 

beiden Gesetzen ist unterschiedlich. Da nunmehr das Studienförde

rungsgesetz 1983 novelliert werden soll (siehe den vom Bundes

ministerium für Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom i 

4.2. 1988 ausgesandten Entwurf betreffend die Novellierung d�s 

Studienförderungsgesetzes) , steht auch das SChül erbeihilfengesetz 

1983 zur Novellierung an. Der vorliegende Entwurf eines Bundes

gesetzes, mit dem das SChülerbeihilfengesetz 1983 geändert wird, 

entspricht daher weitgehend dem vom Bundesministerium für Wissen

schaft und ForSChung ausgearbeiteten Entwurf einer Novellierung des 

Studienförderungsgesetzes 1983 . 

Eben�o �ie bei der Erst.llung der Novelle betreffend das Studien

förderungsgesetz wird auch be�m vorliegenden Entwurf von der Erwar

tung ausgegangen, daß vom 1. September 1985 bis 1. September 1988 

die Lebenshaltungskosten um knapp 5 S ansteigen werden. Um zu ver

hindern, daß ein Teil der Schüler durch diese EntwiQklung den An

spruch auf SChul- und Heimbeihilfe verlieren oder nur mehr im 

geringeren Umfang beziehen, sollen die Schul- und Heimbeihilfen, die 

Einkommensgrenzen und die Absetzbetrige etwa um diesen �rozentsatz 

angehoben werden. 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Vollziehung des Schülerbeihilfen

gesetzes zeigen, daß das bisherige System der Beurteilung der Be� 

dürftigkeit Schüler aus kinderreichen Familien benaChteiligt und 

Schüler, deren Eltern zur Einkommensteuer veranlagt werden oder bei' 

' l  1 
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deren Eltern das Einkommen pauschal ermittelt wird, bevorzugt. Diese 

Verzerrungen sollen durch über das durchschnittliche Maß hinaus

gehende Anhebungen der hiefür vorgesehenen Absetzbeträge vermindert 

werden. 

Die im vorliegenden Entwurf vorgesehene Novelle gründet sich hin

sichtlich der Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des Bundes 

auf 

1. Artikel 14a Abs. 4 B-VG hinsichtlich der Schüler an land- und 

forstwirtschaftlichen Bundesschulen und privaten höheren land

und forstwirtschaftlichen Schulen, 

2. Artikel I des Schülerbeihilfengesetzes 1983 hinsichtlich der 

Schüler an anderen land- und forstwirtschaftlichen Schulen, 

3 .  Artikel 10 Abs.1 Z 12 B-VG hinsichtlich der Schüler an SChulen 

für den medizinisch-technischen Fachdienst und an Bundes

hebammenlehranstalten und 

4. Artikel 14 Abs. 1 B-vd hinsichtlich der Schaler an den übrigen 

Schulen. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I :  

Zu Z 1 

Noch immer gibt es Fälle, wo Schüler aus Platzgründen nicht in die 

von ihnen gewünschte Schulart (z. B. eine Höhere Abteilung einer 

berufsbildenden SChule) aufgenommen werden können. Wenn nun ein 

Schüler die 9. SChulstufe vorerst in einer mittleren Schule besucht 

und dann den I .  Jahrgang der Höheren Abteilung, hat er von vorn

herein keinen Anspruch auf Beihilfen nach dem SChülerbeihilfen

gesetz. Die Ergänzung des § 2 Abs.1 Z 3 soll diese Härte vermeiden. 

I 
• 
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Zu Z 2 

Die" vorgesehene Neufassung soll klarstellen, daß EinkUnfte aus einer 

Berufstätigkeit, die wegen der Aufnahme des Schulbesuches oder zu 

dessen Intensivierung aufgegeben wurde, nicht mehr zur Beurteilung 

der BedUrftigkeit herangezogen werden darfen. 

Zu Z 3 

Die E1nkommensgrenzen für Ferialarbeit, die bereits längere Zeit 

nicht mehr geändert worden sind, wären den geänderten Verhältnissen 

anzupassen. 

Zu Z 4 und 5 

Die Beurteilung der sozialen Situation bei der Zuerkennung von 

Schul- und Heimbeihilfen soll verstärkt auf die tatsächlichen 

sozialen Gegebenheiten abge�tellt werden. In diesem Sinn sind sowohl 

Leistungen nach dem Arbeitslosenvers1cherungsgesetz 1977 als auch 

Leistungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz bei der Beurteilung 

der Bedürftigkeit zu beracksichtigen. Die Neufassung entspricht 

einem Vorschlag des Rechnungshofes und ist in analoger Weise im 

Novellierungsentwurf betreffend das Studienförderungsgesetz ent

halten. 

Zu Z 6 

Die Änderung wahr im Hinblick auf § 1 Abs. 1 des Bundesministerien

gesetzes 1986 durch die Novelle 1987 (BGB1. Nr. 78) erforderlich. 

Zu Z 7 

Wie bereits einleitend ausgeführt wurde ist anzunehmen, daß in der 

Zeit vom 1. September 1985 bis 1. September 1988 die Lebenshaltungs

kosten um knapp 5 % ansteigen werden. Dementsprechend wäre der 

Grundbetrag für die Schulbeihilfe von 10 . 70 0  S auf 11. 20 0 S zu er

höhen. 

Zu Z 8 

Entsp�echend den Ausführungen zu Z 7 wären auch die im § 10 Abs. 1 

und 2 enthaltenen Beträge zu erhöhen. 

Das Schülerbeihilfengesetz stellte hinsichtlich der Höhe der beson

deren Schulbeihilfe auf die Höhe des letzten Monatsbezuges ab. Diese 

Bestimmung wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, da aus ihr 
herausgelesen wurde, daß nur Bezieher von nichtselbständigen Ein
kUnften in den Genuß der besonderen Schulbeihilfe kommen können, was 
gleichheitswidrig ist. Aus diesem Grunde wurde in der Neufassung 
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des § 10 Abs.1 eine Regelung vorgesehen, die sowohl für Beihilfen

bewerber mit früherem Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit als 

auch mit früherem zur Einkommensteuer zu veranlagendem Einkommen 

anzuwenden ist, wodurch klargestellt wird, daß beide Personengruppen 

in den Genuß der besonderen Schulbeihilfe kommen können. 

Schließlich wurde durch die Anfügung eines weiteren Satzes an Abs. 1 

klargestellt, daß sowohl die Berechnung der Dauer als auch der Höhe 

nicht nur nach Monaten, sondern auch nach Wochen möglich ist. 

Zu Z 9 

Die Gründe für die Berücksichtigung allfälliger Leistungen auf Grund 

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 bei der Bemessung der 

besonderen Schulbeihilfe entsprechen den zu Z 4 und 5 dargelegten 

Gründen. 

• 
Zu Z 10 

§ 11 Abs.1 Z 2 bis 4 sieht unabhängig vom Wohnort der Eltern den 

Anspruch auf Heimbeihilfe bei bestimmten Schularten vor, weil bei 

diesen die Unterbringung in dem mit der Schule verbundenen SchUler

heim (Internat) verpflichtend ist. Dies ist nach einigen Landes

ges�tzen auch beim Besuch von mittleren land- und forstwirtschaft

lichen Schulen der Fall. § 11 Abs. 1 wäre daher entsprechend zu er

gänzen. 

Zu Z 11 

Wie bereits einleitend ausgeführt wurde ist anzunehmen, daß in der 

Zeit vom 1. September 1985 bis 1. September 1988 die Lebenshaltungs

kosten um knapp 5 % ansteigen werden. Dementsprechend wäre der 

Grundbetrag für die Heimbeihilfe von 12. 6 0 0  S auf· 13. 20 0 S zu er

höhen. 

Zu Z 12 bis 19 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgefÜhrt wird, 

mUssen neben der Erhöhung der Grundbeträge auch die für die Bemes

sung der Schul- und Heimbeihilfen maßgeblichen Einkommensgrenzen und 

Absetzbeträge entsprechend geändert werden, um den Bezieherkreis der 

Beihilfenempfänger sowie die Höhe der Beihilfen den. sozialen Bedürf

nissen entsprechend beizubehalten. Außerdem soll - wie ebenfalls im 

, 
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Allgemeinen Teil bereits ausgeführt - die Benachteiligung der Schü

ler aus kinderreichen Familien und aus Familien, wo die Eltern nur 

ein nichtselbständiges Einkommen beziehen, vermindert werden. Diesen 

Zielsetzungen dienen die in den Z 12 bis 19 vorgesehenen Änderungen, 

. wobei diese analog den im Studienförderungsgesetz 1983 vorgesehenen 

Änderungen gestaltet wurden. 

Nur bei § 12 Abs. 9 Z 2 erfolgte keine Änderung, weil das Studien

förderungsgesetz 1983 erst durch die vorgesehene Novelle den im 

Schülerbeihilfengesetz 1983 bereits derzeit geltenden Satz erreichen 

wird. 

Zu Z 20 

Auch bei dieser Entwurfsbestimmung wahr eine Anpassung an das 

Bundesministeriengesetz 1986 (Novelle 1987, BGB1.Nr.78) vorzunehmen. 

Zu Z 21 

In manchen Fällen müssen für die Bemessung der SChul- und Heimbei

hilfe erforderliche Nachweise von der Behörde von Amts wegen bei

geschafft werden. In diesem Zusammenhang sind außerordentlich auf

wendige Erhebungen notwendig, die allerdings vielfach durch die Mit

wirkung der Sozialversic�erungsträger wesentliCh erleichtert werden 

können. Ebenso wie dies beim Studienförderungsgesetz 1983 angestrebt 

wird, sollen auch im Schülerbeihilfengesetz 1983 die bereits be

stehenden rechtlichen Möglichkeiten durch die vorgesehene Regelung 

klargestellt werden. 

Zu Z 22 

Auch die hier vorgesehene Änderung dient der Klarstellung. 

Zu Z 23 

Zur Klarstellung der Anlaßfälle, bei denen während des Schuljahres 

eine Erhöhung der Beihilfen beantragt werden kann, wird die Auf

zählung der Gründe um den Fall der Arbeitslosigkeit ergänzt. 

Zu Z 24 

Die vorgesehene Änderung der Vollziehungsklausel berücksiChtigt, daß 

durch Artikel I Z 4 des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 78/19871 mit dem 

das Bundesministeriengesetz 1986 geändert wurde, die Zuständigkeit 

in den Angelegenheiten des Gesundheitswesens und damit auch bezüg

lich der Schulen für den medizinisch- technischen Fachdienst und der 

BundeShebammenlehranstalten dem Bundeskanzler übertragen wurde. 
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Zu Artikel II 

Die Änderungen dieses Bundesgesetzes sollen entsprechend der ein

gangs festgestellten Zielsetzung ab dem Schuljahr 1983/89 Geltung 

haben, weshalb die Novelle mit 1. September 1988 in Kraft zu setzen 

wäre. 

I!!. Kostenberechnung 

Eine dem Entwurf entsprechende Novellierung des Schülerbeihilfen

gesetzes würde einen Mehraufwand von rund 5 5  Mio S ergeben. Bei der 

Berechnung wurde berücksichtigt, daß bei gleichbleibender Gesetzes

lage die Anzahl der Beihilfenempfänger zurückgehen und überdies eine 

Verminderung der Beihilfenhöhen eintreten würde. Weiters liegt der 

Annahme eine Einkommenserhöhung bei den hier in Betracht kommenden 

niedrigeren Einkommen um 3 % zugrunde. 

, 

112/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 24

www.parlament.gv.at



Geltende Fassung 

§ 2. (1) Voraussetzung für die Gewährung von 
SchülerLeihilfen ist außer den in § 1 genanlllcn 
Bedingungen, daß der Schüler 
. 1. Ledürftig ist, 
: 2. zumindest einen günstigen Schulerfolg nach

wc:ist und 
3. die gleiche Schulstufe noch nicht besucht h:H. 

§ 3. (4) ßerufst:ltigen Schülern sind Beihilfen umer 

der Bedingung zu gewährc:n, daß sie ihre berufliche 

Tätigkeit nachweislich einstellen oder so weit ein

schränken, daß die Einkollllßensgrenzen nicht 
mehr liuerschrinen sind. Das Einkommen aus einer 

Täljgkeil, die wegen des SdlUlLesuches aufgegeuen 

wurde, ist sodann bei der ßeuneilung da sozialen 
Bedürftigkeit nicht mehr zu Laücksidlligen. Im 
Falle der Einschränkung der Ucrufstätigkeit ist das 

nach der Einschränkung zu erwanende Einkom

men als Grundlage für Jie Beuneilung der Bedlirf

ligkeit zu schätzen. Bei Aufgaue der ßerufslätigkeit 
ist (sind) die lohnSleucrkane(n) beim Schülerbci

hilfenak( zu verwahren. 

94 (I) Bei r:eslSldlung des Einkommens habcn bis 
zum Höchslau5Il1a(� von insg(::5:1mt 33 000 S jähr
lich außer Betracht zu bleiuen: 

1. Einkünfle aus Ferialarbeit von Schülern und 
Swdelllcn i 

2. SllIdienbeihilfen und Stipendien aller An. 
wenn die Gewährung mit keiner V erpflich� 
(ung zu einer Gegenleislllng veruunden ist. 

� 

T � X T G E GE N U B E R S TEL L U N G 

Entwurf 

§ 2 Abs.l Z 3 lautet: 

3. die gleiChe Schulstufe noch nicht besucht hatj dies gilt 

nicht für den Fall der Wiederholung einer Schulstufe in 

einer hHheren Schulart, die deshalb erfolgt, wenn der 
Schüler aus Platzgründen nicht in die beabsichtigte Schul
art aufgenommen werden konnte. 

§ 3 Abs.4 lautet: 
(4) Das Einkommen eines SChülers, der seine Berufstätlgkeit zur Aufnahme oder Intensivierung des SChulbesuches aufgegeben hat, 1st zur Beurteilung der Bedürftigkeit niCht mehr heranzuziehen. Bei �ufgabe der Berufstätigkeit sind die LOhnsteu�rkarten beim SChülerbeihilfenakt zu verwahren. 

§ 4 Abs.4 lautet: 
(4) Bei der Feststellung des Einkommens haben bis zum HHchst

�usmaß von insgesamt 45.000 S Jährlich außer BetraCht zu bleiben: 
1. Einkünfte aus Ferialarbeit von SChülern und StUdenten; 

darunter sind Tätigkeiten, die ausschließlich während der 
Ferien erfolgen, sowie Tätigkeiten, die überwiegend während 
der Hauptferien, keinesfalls Jedoch länger als zwei Wochen 
außerhalb der Ifauptferien durChgeführt werden, zu verstehenj 

2. Studienbeihilfen und Stipendien aller Ar�� wenn die Gewäh
rung mit keiner VerpfliChtung zu einer Gegenleistung verbun
den ist. 
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Geltende Fassung 

§4 �5) Bei Einkommen aus Arueilslosengcld (Not
slalHhhilfe) hal der 40 000 S üueISteigende Betrag 
auger Belracl!t zu bleiben. 

IlillzurcclUlulIgcll 

§ 5. Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 des Ein
kOllllllensleuergcsctzes 1972 sind die folgenden 
Beuäge hinzllzurecl!nen: 

' 

1. Steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Z 3 (ausgenom
men Sachlci�LUngen aus dcr gesetzlichen 
Sozi:dversicl!erulI{;, Sleruegclder aus den Ver
sorgungs- lind U/llerSlülzllllgseinrichLUngen 
der Kammern der selbständig Erwerbstäli
gen), Z 4, 6, 7,8,11,13,14,14 01,20,25,31, 
32 des Einkollllllemlellergeselzes 1972; 

2. Die Beträge nach den §§ 11, 10, 11, 12, 18 
Aus. 1 Z 4 lind 8. 23 b, 24 Abs. 4, 27 Abs. 4, 5 
lind 6, 31 Abs. 3, 40, 41 Abs. 3 und 104 des 
Einkollllllensleuerge:;elzcs 1972, soweit sie bei 
der Erlllillluug des Einkommens abgezogen 
wurden. 

- L 

T E X  T G E G E N  U B E ß S TEL L U N G 

§ 4 Abs.5 ent fällt. 

Entwurf 

• 

Im § 5 wird der Punkt nach Z 2 durch einen Strichpunkt er

setzt und folgende Z 3 angefügt: 
3. Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz, 

BGBl. Nr. 642/ 1973. 

-- "' 
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Geltende Fassung 

§ 6. 

Bundesminister fUr Handel, 
Gewerbe und Industri e 

. 

§9 .( I) Bei Jer Bcredlllung der Schulueihilfe ist von 
einem jährlichen Grunducu·ag von 10 700 S auszu
gehen. 

§ I 0.( I) ÖSlcCleichische Slaalsbürger, die eine 
höhere Schule für ßcruf)lälige uesuchcll und sich 
;wln Zwcck der VOIuereilUng auf dic Rcifeprüfullg 
gtgcn EllIbll dcr Bezüge Leurlauben lassen oder 
ihre ßefufsLätigkeit nachwcislich cimtellen, hauen 
- unauhällgig von dCII im § 2 festgesetzten Vor-

aussetzungen - lür die der mündlichen Rciftprü
fung unmiuclLar vorangehenden sechs Monate, 
\l'äbrenJ derer �ie dahtr Jie Bnufsläligkeil nicht 
ausüben, für jeden dic�cr �eclls l\\oll:lle Ampruch 
auf eine Schulbeihilfe in der .Iohe \'on 5 500 S. 

J 
... . 

TE X T G E GE N U B E R S TEL L U N G 

Entwurf 

§ 6. 

Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten 

§ 9 Abs.l lautet: 
( 1) Bei der Berechnung der Beihilfe ist von einem jährlichen 

Gr�ndbetrag von 1 1.200 S auszugehen. 

§ 10 Abs.1 und 2 lauten: 
( 1) Österreichische StaatsbUrger, die eine h6here Schule fUr 

Berufstätige besuchen und sich zum Zweck der Vorbereitung auf die 

ReifeprUfung gegen Entfall der BezUge beurlauben lassen, oder lhre 
Berufstätigkeit nachweislich einstellen, haben - unabhängig von den 

I 
im § 2 festgesetzten Voraussetzungen - fUr die der mUndlichen Reife-

prUfung unmittelbar vorangehenden sechs Monate, während derer sie 
qpher die Berufstätig keit nicht ausUben, fUr jeden dieser sechs 

Monate Anspruch auf eine Schulbeihilfe in folgender H6he: 
1. bei ausschließlich nichtselbständigem Einkommen in der H6he 

des letzten Monatsbezuges, 
2. in den Ubrigen Fällen in der H 6he eines Vierzehntels des 

Einkommens laut letztem zugestellten Elnkommensteuer
bescheid, 

�n beiden Fällen Jm Sinne des § 5 und ohne Familienbeihilfen sowie 

im 1l6chstausmaß von 5.800 S. Die Berechnung nach Wochen ist zu

lässig, wobei 4, 3 Wochen als Monat zählen. 
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Geltende Fassung 

(2) Die besondere Schulbeihilfe gemän Abs. 1 
erhöhl sich bci verheir:IlClCIl Schülern, wcnn dcr 
Ehepanner nicht berufstälig ist, um 2 900 S, ferner 
für jedes Kind, für das Jer Schüler kraft Geselzes 
Umcrhah leislel, um 900 S. 

(6) Wird dem Schülcr einc Beihilfe ZUIII lebclls
ullLerhall gemäß § 19 ALs. 1 lil. b und § 20 Aus. 2 
lil. c des Arbeitsmarktförderungsgesctzes gewährt, 
so darf die Beihilfe gemäH ALs. 1 und 2 die Diffe
renz z wischen der Beihilfe nach dem Arbeitslllarkt
fördcrullg�gesetz und dem letzten Monalsuczug 
nichl übersteigen. 
lic. b) 

§ 11. (I) • • •  

... sie in dem mil einer Bundeshcbammenlchran
stall vcrbuudcncn Internal untergebraclu sind. 

- 4 -

TE X T G E GE N Ü BE R S TEL L U N G 

Entwurf 

(2) Der Höchstbetrag der besonderen Schulbeihilfe gemäß Abs.l 
erhöht sich bei verheirateten Schülern, wenn der Ehepartner nicht 
berufstätig ist, um 3.000 S, ferner' für jedes Kind, für das der 
Schüler kraft Gesetzes Unterhalt leistet, um 1.000 �. 

§ 10 Abs.6 lautet: 

(6) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeits

m�rktförderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsge

satzes 1977, so darf die Beihilfe gemäß Abs. 1 und 2 die Di f ferenz 

ZWiSChen der Leistung nach diesen Gesetzen und dem der . Berechnung 

d�r Beihilfe gemäß Abs.1 zugrundezulegenden Einkommen nicht über-

steigen. 

In § 11 Abs. 1 tritt nach Z 4 an die Stelle des Punktes das 

Wort "oder" und wird folgende Z 5 eingefügt: 

5 .  sie wegen des Besuches einer land- oder forstwirtschaft

lichen Schule gesetzliCh verpflichtet sind, in einem mit 

. • •  der Schule verbundenen Schülerheim zu wohnen. 

",, " 
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Geltende Fassung 

(2) Bei der Bertchllllllg der Höhe Jtr Heimbei
hiree ist VOll tintm jährlichen Grunubetrag von 
12 600 Sauszugehen. 

§ I 2(2) Die GrullUbwäge für die Schul- und Heim
beihilfe erhöhen sich um insgesallll 9 000 S; welln 

I. die leiblichen Ehern (Wahleltern) dts Schü
lers versLOrben sind oder 

2. Uer Schüler eine Schule für· Berufstätige: 
besucht und sich zur Gänze �elbst e:rhäh oder 

3. uer Schüler eiut sonstigt umer § 1 falltnde 
Schule besucht lind sich vor Aufnahme uieses 
Sdllllbcsuches uurch \'itr Jahre zur Gänze 
�clbSl erhalten haI oder 

4. der Schüler verlu:ij'ale[ ist und v:euer mit 
einem leiblichen ElterlIIeil (Wahleherllleil) 
noch mil tinelll leiblichtll Eltemteil (Wahlcl
lefllleil) seines Ehepartners im gemcinsamen 
flaushalt lebt. 

(3) Der Grunubelrag erllühl sich weilers U/TI 

1 1  300 S, sofern es sich beim Schüler UIll ein erheb
lich behilluenes Kind im Sinnc des Falllilicnbslcn
amgleichsgesetzes 1967, BGBt. NI'. 376, handelt. 

- :J - ., 

TE X T G E GE N 0 B E R S TE L L U N G 

Entwur f 

§ 11 Abs.2 lautet: 

(2) Bei der Berechnung der lIöhe der H eimbeihil fe ist von einem 

jßhrlichen Grundbetr'ag von 1 3. 200 S auszugehen. 

§ 12 Abs. 2 und 3 lauten: 

(2) Die Grundbeträge fUr die Schul- und H eimbeihilfe erhöhen 

sic� um insgesamt 9. 500 S, wenn 

1. die leiblichen Eltern (�ahleltern) des SchUlers verstorben 

sind oder 
2. der SchUler eine Schule fUr Beru fstätige besucht und sich 

durch eigene Beru fstätigkeit zur Gänze selbst erhält oder 

3. der SchQler eine sonstige unter § 1 fallende Schule be�ucht 

und sich vor Au fnahme dieses Schulbesuches durch vier Jahre 

zur Gänze selbst erhalten hat oder 

4. der SchUler verheiratet ist und weder mit einem leiblichen 

Elternteil (Wahlelternteil) noch mit einem leibliChen 

Elternteil (Wahlelternteil) seines Ehepartners im gemein

samen lIaushalt lebt. 

( 3) Die Grundbeträge fUr die Schul- und H eimbeihil fe erhöhen 

sic� weiters um insgesamt 10. 000 S, so ferne es sich beim SchUler um 

ein erheblich behindertes Kind im Sinne des Familienlastenaus

glelchsgesetzes 1961, BGBl.N r. 316, in der geltenden Fassung 

han�elt. 
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Geltende Fassung 

§ 1 2.(4) Ocr Grundbetrag erhöht sich weiters um 
3 000 S, wenn der Schüler die für die Beurteilung 

des günstigen Schulerfol{;es gellläf� § 11 n�aßgebende 
SrhulslUfe mit Auszeichnung illl Sinn der Vor
schriflell uber die l.ei�Iunt:sbelineilling für eine 
SdlliblUfc abgesdllos,cn hat. Der ausgezeichnete 
Schulerfolg im Gymnasium oder Realg)'llInasiurn 
für lScflifstltige ist in gleicher Weise wie der gün
stige Srhuledolg gendl� § 11 Abs. 2 nachzuweisen, 
doch darf keim: Abschlußpriifungsuotc sdlleclllt:f 
als 3 sein, bei mehreren maßgeblichen Abschluß
prüfungen der Nmendurchsclllliu 2,S nicht über
steigeII. Ein ausgCLeichnett:f Schulerfolg in den 
Schulen für deli llIedizinisch-lt:dlllisrhen hch
diel1st und den Bumlc:sheballlfllenlehrallStalten ist 
gegeben, wenn die Prüfuugsergebnisse illl jeweils 
\'l)rangegangcncn Jahr der Au,bildung im Sinne der 
Vorscl.riflt:n über die l.eislUngsbellrleilung für eine 
Schlllslufe JIIit .. ausgeLcichnct" zu bewenen sind. 

(5 ) 
2. die 13 000 S übersteigende 

Hülfte 

(6) Die zulllutbare Untcrhaltsleistung der leibli-
chen Ehern (Wahldu:rn) beträgt 

für die ersten 42 000 S 
für die weiteren 411 000 S 
für die weiteren 30 000 S 
für die weiteren JO 000 S 
für die weiten:n Beträge 

der ßelllessulIl!serundlagc. 

O vH 
20 vII 
2S vII 
3S vH 
4S vII 

- u 

TE X T G E GE N U B E R S TEL L U N G 

§ 12 Abs.4 erster Satz lautet: 

Entwurf 

Die Grundbeträge fUr die Schul- und H eimbeihilfe erh5hen sich 

weiters um insgesamt 3.200 St wenn der SchUler die fUr die B eurtei

�ung des gUnstigen Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende Schulstufe mit 

Auszeichnung 1m Sinne der Vorschriften Uber die Leistungsbeurteilung 

fUr eine Schulstufe abgeschlossen hat. 

, . . 

Im § 12 Abs.5 Z 2 lautet die Einleitung: 

die 14.000 S Ubersteigende H älfte 

§ 12 Abs.6 erster Satz lautet: 

(6) Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern 

(Wahleltern) beträgt 

fUr die ersten 44.000 S 0 vB 

fUr die weiteren 50.000 S 20 vH 

für die weiteren 32.000 S 25 vH 

fUr die weiteren 32.000 S 25 vB 

fU.' die weiter'en B eträge 45 vll 

der Bemessungsgrundlage. 
--

I 

.. 
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Geltende Fassung 

(8) Als zUlIlulbare UmcrhahsleislUng des Eheg:u
len sind 30 vI I des 40 000 S übersteigenden Teiles 
der Beillessungsgrundbge anzusehen. 

(9) Als jeweilige Bemc�mngsgrundlagc ist das 
Einkollllllen der leiblicheIl Elcefll (Wahleltern), des 
Schülers sowie des Ehegatten des Schülers gemäß 
§§" bis 6 abziiglich nachstehcnder Abselzbclräge 
anzusehen: 

I. für jede Person, für die cntweder einer der 
leiblichen EI.lerllleile (Wahlelternteile) des 
Schülers, er sdbst oder scin Ehegaue kraft 
Gesetzes Unterhalt leistet, 23 000 S; 

2. der Absetzbetrag gemäl� ZIerhöht sich um 
11 000 S für jene Personell, die die Vorausset
zungen des § 1 dieses Gesetzes oder des § 1 
des SlUdienförderungsgesetzes 1983, BGBI. 
Ne. 436, erfüllen, sowie um weitere 1 1  000 S, 
wenn auf diesc die Voraussetzungen des § 11 
Abs. 1 dieses Gesetzes bzw. des § 13 Abs. 2 
lit. c des SlUdienförderungsgesetzes 1983 
zutreffen; 

3. der Absetzbetrag gemäg Z 1 erhölll sich wei
ters UIII 19 000 S, sofern es sich um ein erheb
lich behindertes Kind im Sinne des Falllilien
lasten:tusgleichsgesetzes 1967 h:tnddt. 

- 7 -
- '" . 

TE X T G E GE N n ß E R S TEL L U N G 

Entwurf 

§ 12 Abs.8 lautet: 
(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 30vH des 42.000 S übersteigenden Teiles der BemessungsgrUndlage anzusehen. 

§ 12 Abs.9 Z 1 lautet: 

1. für jede Person, für die entweder einer der leibliChen 

Elternteile (Wahlelternteile) des Schülers, er selbst oder 

sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, 25.000 Sj 

§ 12 Abs.9 Z 3 lautet: 
3. Der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich weiters um 20.000 S, 

sofern es sich um ein erheblich behindertes Kind im Sinne 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 handelt. 
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TE X T G E GE N U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung Entwurf 

( 10) für Personen, die nur Einkünfte aus nicht
sdbslandiger Arbeit im Sinne des § 25 Aus. 1 des 
EinkollllllellsteuergeseLZes 1972 uezidlC:n, ist deren 
ßClI1essungsgrundlage um 9 000 S zu vermindern. 

( 1 1) Erhält der Schüler neuen da Schul- und 
Ilcillloeihilfe nach diesem Gesell. ein Stipendium 
oder eine Schülerbeihilfe von anderer Seite, so ist 
die SdlUl- und Heimueihilfe nach diesem Gesetz 
soweit zu kürzen, daß die Summe der Zuwendun
gen ohne Amedlllung des Bctrages gemäß Abs. 4 
die für ihn höchstmögliche Schul- und lleimbei
hilfe um nicht mehr als 9000 S, bei Bezug nur da 
Schul- oder Heimocihilfe um nicht mehr als 
4 500 S übemeigl. Beihilfen auf Grund des SLU
dienförderungsl�esetzes 1983 silld nicht auf Schul
und Ileimbeihilfen anzurechnen. 

§ 13. 

3 • • • •  Bundesminister für 
Gesundhei t und Unwel t
schutz • • •  

§ 15. (1) Personen, deren Einkommen und Ver
mögen zur Enniulullg der Bedürftigkeit nachzu
wei�en ist, haben dem Anuagslellcr die erforderli
chen Nachweise an die Hand zu geben oder auf 

Verlangen der Behönlt: die für deli Anspruch auf 

Beihilfen uedeuls:unen Umslände offenzukgen. 

§ 12 Abs.10 und 11 lauten: 

(10) Für Personen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit im Sinne des § 25 Abs.1 des Einkommensteuergesetzes 1912 be

zi.hen, ist deren Bemessungsgrundlage um 15.000 S zu vermindern. 

(11) E�hält der Schiller neben der Schul- und Heimbeihilfe nach 
di�sem Gesetz ein Stipendium oder eine Schülerbeihil fe von anderer 
Se�te, so ist die Schul- und Heimbeihilfe nach diesem Gesetz soweit 
zu kürzen, daß die Summe der Zuwendungen ohne Anrechnung des Betra
ge� gemäß Abs.4 die fUr ihn h5chstm5gliche Schul- und H eimbeihilfe 
um nicht mehr als 10.000 S, bei Bezug nur der Schul- oder H eimbei
hilfe um nicht mehr als 5.000 S Ubersteigt. Beihilfen auf Grund des 
St�dienf5rderungsgesetzes 198 3 sind nicht au f Schul- und Heimbeihil
fe� anzurechnen. 

§ 13. 

3 • • • •  Bundeskanzler • • •  

Dem § 15 Abs.1 wird angefügt: 

Die Träger der Sozialversicherung haben über Ersuchen der im 

§ 1 3  angefUhrte� Beh5rden die Arbeitgeber von Personen, deren Ein

kommen und Verm5gen zur Ermittlung der BedUrftigkeit nachzuweisen 

1st,' bekanntzugeben. 

.. '� . 
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Geltende Fassung 

(5) Dic AbgabenLehördcn haben für Personen, 
deeen Einkommen und Vermögen zur Beuneilung 
der Bedürftigkeil im Sinne des § 3 heranl.llziehen 
iSl, im Rahmen ihres WirkullgsLerciches im Ermiu
lungsverfahren feslgeslellte und für die Abgaben
fcmetzung bedeulsame Daten über Anfrage der in 
§ 13 angcfühnen Behörden bekanJllzugeben, 
sofern der lkihilfenwerLer seiner Mitwirkungsver
pflichLLlng im Verfahren vor den Scllülerbeihilfen
Ldlördcn nicht oder nicht ausreichend nachgekom
men ist. Die abgabelln:clllliche Geheimhahungs
pflicht des § 48 a der BundesaLgaLenordnullg gilt 
sinngemäß. Die Auskunftspflicht der ALgabenbe
hürden ersLreckt sich nicht auf solche Daten, die 
aus vorgelegten Abr,abenbescheiden ersichtlich 

, sind. 

§ 17. (I) Trin während des Schuljahres, für das 
um die Schulbeihilfe bzw. Heimheihilfc angesuchl 
worden iSl, durch den Tod, eine schwere Erkran
kung. die Pensionierung (Be reIHung) eines leiLli
ehen Eltermeiles (Wahleherllleiles) oder des Ehe
pannen des Schülers, wegen Krankheit. Unfall 
oder Erreichung der Altersgrenzc oder ein gleich 
schweres, von au'�en kommendes Ereignis, ferner 
wegen Aufgabe oder Einschränkung der Herufslä
ligkcil durch deli Schüler, eine wesemliche Verlllin
derunl� des Einkommens ein, kann die Erhöhung 
der Beihilfe beamragt werden. Bei deranigen Ansu
chen sind die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 und .. 
sowie der §§ 14 bis 1 6  sinngemäß anzuwenden. 

- 'I -
- ..". . 

TE X T G E GE N U ß E R S TEL L U N· G 

Entwurf 

§ 15 Abs.5 vorletzter Satz lautet: 
Die abgabenrechtliche Geheimhaltungsp flicht des § 48a der Bun

desabgabenordnung gilt auch für die in § 1 3  angeführten Behörden 
sinngemäß. 

§ 11 Abs.l lautet: 

( 1) Tritt während des Schul jahres, rUr das um die Schulbeihil
fe bzw. H eimbeihil fe angesucht worden ist, durch den Tod, eine 
schwere Erkrankung, die Pensionierung (Berentung) �ines leiblichen 

Elter'nteiles (Wahlelternteiles) oder des Ehepartners des SohUlers. 

wegen Krankheit, Un fall oder Er'reichung der Altersgrenze oder durch 

Arbeitslosigkeit oder ein gleich schweres. von außen kommendes Er

eignis, ferner wegen Au fgabe oder Einschränkung der Beru fstätigkeit 
durch den SchUler eine wesentliche Verminderung des Einkommens ein, 

kann die ErhHhung der Beihil fe beantragt werden. Für derartige An

suchen sind § 3 Abs. 3 und 4 sowie die § §  14 bis 16 sinngemäß anzu-

wenden. 
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Geltende Fassung 

§ 24 • • • •  Bundesminister für Gesund
heit und Unwel tschutz • • •  

IU -

T E X  T G E G E N  U B E R S TEL L U N G 

§ 24 • • • •  Bundeskanzler • • •  

Entwurf 

-�, 
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